
Sachverhalt

Die Große Kreisstadt Gaggenau hat mit Wirkung zum 01.01.2002 den Eigenbetrieb Stadtwoh-

nung Gaggenau gegründet. Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind gemäß § 3 der

Betriebssatzung vom 04.12.2001 die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss, der Gemeinderat

sowie der Oberbürgermeister.

Die Betriebsleitung besteht aus zwei gleichberechtigten Betriebsleitern. Die Bestellung der

Betriebsleiter obliegt dem Gemeinderat; vgl. § 8 Nr. 1 der Betriebssatzung. Mit Beschluss vom

03.12.2001 wurden Stadtverwaltungsdirektor Andreas Merkel sowie mit Beschluss vom

23.01.2017 Herr Dipl.-Kaufmann und Bankkaufmann Dietmar Zimpfer zu Betriebsleitern des

Eigenbetriebs Stadtwohnung Gaggenau bestellt. Stadtverwaltungsdirektor Andreas Merkel wird

mit Ablauf des Monats März 2024 aus den Diensten der Stadt Gaggenau ausscheiden.

Stadtoberamtsrat Sascha Maier wird ab dem 01.04.2024 als Leiter des Amtes für Finanzen die

Nachfolge von Herrn Merkel antreten. Im Zuge der notwendigen Nachfolgeregelung empfiehlt

die Verwaltung Herrn Sascha Maier ab dem 16.04.2024 zum Betriebsleiter des Eigenbetriebs

Stadtwohnung Gaggenau zu bestellen.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat stimmt der Bestellung von Stadtoberamtsrat Sascha Maier zum Betriebsleiter

des Eigenbetriebs Stadtwohnung Gaggenau zu.
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